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• Entscheidung des Ministerrats vom 13. April 2021:

… hat der saarländische Ministerrat … entschieden, 

"die bisherigen Beschulungs- bzw. Wechselmodelle und das 
pädagogische Angebot an allen Schulen bis auf Weiteres in der 
gleichen Form fortzuführen.“

(vgl. S. 1 Rundschreiben zu „Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb 
ab dem 19. April“, vom 13. April 2021)

D.h. weiterhin Wechselunterricht:

KW vom 19. bis 23. April: Kohorte A

KW vom 26. bis 30. April: Kohorte B



• Vorgaben zur Umsetzung:
– Testpflicht als Voraussetzung zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht
• zu erfüllen durch Teilnahme an den schulischen Tests oder Vorlage 

eines anderweitigen Nachweises
– anderweitiger Nachweis muss am Vortag oder am Tag der schulischen 

Testung durchgeführt worden sein 
– Teilnahme an Selbsttests nur durch symptomfreie Personen

• Ansonsten: Zutrittsverbot
– Schulpflicht im „Lernen von zu Hause“ zu erfüllen
– Präsenzpflicht für Leistungsnachweise in der Schule

• Notwendigkeit eines tagesaktuellen Schnelltests für schulfremde 
Personen:
– auch für Eltern im Zuge eines Elterngesprächs

(vgl. RS „Informationen über die Einführung der Testpflicht und die 
Umsetzung durch Antigen-Schnelltests...“ vom 14. April 2021, S. 2)



– Rahmenbedingungen

• gut handhabbare Selbsttests für den vorderen 
Nasenbereich

• Vorbereitung: 
– Videoanleitung und Piktogramme; 
– pädagogische Betreuung

• schulische Testungen an zwei nicht aufeinanderfolgenden 
Tagen, die von der Schule festgelegt werden

(vgl. RS „Informationen über die Einführung der Testpflicht und die 
Umsetzung durch Antigen-Schnelltests...“ vom 14. April 2021, S. 4)



– Durchführung der Selbsttests

• ausreichend großer Abstand der Selbsttestenden 
(mind. 3 Meter)
– nur jede/r zweite oder dritte Schüler/in gleichzeitig

• während Testungsphase Lüftung

• Aufgabe der Lehrkraft: Beobachtung der korrekten 
Durchführung der Testung

(vgl. Handreichung zum „Einsatz von Antigen-Schelltests in der 
Selbstanwendung an saarländischen Schulen vom 14. April 2021, S. 8f.)



• Dezentrale Lösung:

– Verantwortliche für die Testung einer 
Klasse/Dokumentation: Klassenlehrer/in (und stellv. 
Klassenlehrer/in)

– Zeit: festgelegt für jede Klasse nach Absprache der 
Verantwortlichen; Mitteilung an SL und an Eltern

– Ort: je nach Anzahl der Schüler/innen Klassenraum 
oder Schulhof (überdachter Bereich Hofeingang vor 
Info 2/ggf. Zelt)

– Bescheinigung: Erstellen durch Unterstützungskräfte, 
Unterschrift durch (stellv.) Klassenlehrer/in



Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!


